
  Inhalt 
 

Neues aus der Gesetzgebung & Finanzverwaltung 
 
Bundesrat stimmt teilweiser Umsetzung von Inhalten des Wachstumschancengesetzes im 
Kreditzweitmarktförderungsgesetz zu  
 
Aktuelle Rechtsprechung 
 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 21. Dezember 2023 
Weitere Veröffentlichungen vom Tage 
Einkünftekorrektur bei Produktionsverlagerung auf eine Schwestergesellschaft im Ausland  
"Finanzielle Eingliederung" bei qualifizierten Mehrheitserfordernissen  
 
Business Meldungen 
 
Zukunftsfinanzierungsgesetz – Erhebliche Eingriffe (auch) im Gesellschaftsrecht  
 
Terminplaner 
 
Jahrestagung Tax & Legal PS – Frankfurt am Main  
 
Noch Fragen? 

  

steuern + recht aktuell 
Ausgabe 50 

21. Dezember 2023 

  Wichtige Änderungen in Recht und Gesetz 



2 

Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

Bundesrat stimmt teilweiser Umsetzung von Inhalten des 
Wachstumschancengesetzes im Kreditzweitmarktförderungsgesetz zu 

Der Bundesrat hat am 15. Dezember 2023 der teilweisen Umsetzung von Inhalten 
des Wachstumschancengesetzes im Kreditzweitmarktförderungsgesetz 
zugestimmt. Dazu gehören Änderungen an der Zinsschranke sowie Anpassungen 
aufgrund des MoPeG. 

Hintergrund 

Der Bundesrat hat am 24.11.2023 beschlossen, zu dem vom Bundestag 
verabschiedeten Wachstumschancengesetz  gem. Art. 77 Abs. 2 GG die 
Einberufung des Vermittlungsausschusses (VA) mit dem Ziel zu verlangen, eine 
grundlegende Überarbeitung des Gesetzes herbeizuführen. Der 
Vermittlungsausschuss ist bisher noch nicht zusammengetreten, sodass ein 
Abschluss des Vermittlungsverfahrens in diesem Jahr ausgeschlossen ist. 

Auf Bestreben der Koalitionsfraktionen wurden daher Teile des 
Wachstumschancengesetzes  im Rahmen der Beratungen des Finanzausschuss 
des Bundestages am 13.12.2023 in dessen Beschlussempfehlung zum sog. 
Kreditzweitmarktförderungsgesetz übernommen, vgl. hierzu BT-Drs. 20/9782. Die 
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses bildete nun die Grundlage für die 
Entscheidung des Bundestages vom 14.12.23. 

Dem hat der Bundesrat heute gem. Art. 105 Abs. 3 des GG seine Zustimmung 
erteilt. Eine Drucksache liegt noch nicht vor. 

Enthaltene gesetzliche Änderungen 

Änderungen bei der Zinsschranke zur Anpassung an die Vorgaben der 
ATAD  (Art. 20 Kreditzweitmarktförderungsgesetz): 

Änderungen im § 4h EStG: 

• Eingeschränkte Wirkung und teilw. Anpassung der 
Ausschlussgründe des § 4h Abs. 2 EStG für die Anwendung der 
Zinsschranke (Freigrenze i.H.v. 3.000.000 EUR, Stand-alone 
Betrieb, Eigenkapital-Escape): Alle drei Ausnahmen sollen 
zukünftig nicht mehr anwendbar sein, soweit die 
Zinsaufwendungen eines Jahres aufgrund eines Zinsvortrags 
aus Vorjahren erhöht wurden. Im Ergebnis ist ein Zinsvortrag 
danach immer nur abziehbar, soweit ausreichend 
verrechenbares EBITDA vorhanden ist. Bei den 
Ausschlussgründen selbst soll ein Stand-alone Betrieb künftig 
nicht mehr bereits bei fehlender oder nur anteilmäßiger 
Konzernzugehörigkeit, sondern nur noch dann vorliegen, wenn 
dem Steuerpflichtigen keine Person i.S.v. § 1 Abs. 2 AStG 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009782.pdf
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nahesteht und der Steuerpflichtige über keine Betriebsstätte 
außerhalb seines Ansässigkeitsstaats verfügt. Die im 
Regierungsentwurf in § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. a EStG 
vorgesehene sog. Anti-Fragmentierungsregelung, nach der 
gleichartige Betriebe, die unter einer einheitlichen Leitung oder 
beherrschendem Einfluss durch eine Person oder 
Personengruppe stehen, für Zwecke der Freigrenze von 
3.000.000 EUR als ein Betrieb gelten und von der Freigrenze 
anteilig entsprechend ihrem Anteil an den 
Nettozinsaufwendungen profitieren sollten, ist weiterhin nicht 
mehr vorgesehen. 

• Zinsbegriff: Ausweitung der Zinsaufwendungen (bisher nur 
Vergütungen für Fremdkapital) um wirtschaftlich gleichwertige 
Aufwendungen und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Beschaffung von Fremdkapital i.S. der ATAD-Richtlinie 
und der Zinserträge um wirtschaftlich gleichwertige Erträge im 
Zusammenhang mit Kapitalforderungen. 

• Ergänzung der Anlässe für den (dann anteiligen) 
Untergang eines EBITDA-Vortrags oder eines Zinsvortrags um 
die Aufgabe oder Übertragung eines Teilbetriebs. 

• § 4h EStG soll erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden sein, 
die nach dem Tag des Gesetzesbeschlusses des Deutschen 
Bundestags zum Kreditzweitmarktförderungsgesetz beginnen 
und nicht vor dem 1.1.2024 enden. 

Änderungen im § 8a KStG: 

• Änderungen in § 8a KStG: Künftig gelten bei allen 
Körperschaftsteuerpflichtigen sämtliche Einkünfte für Zwecke 
der Zinsschranke als in einem Betrieb erzielt. Während dies 
bisher nur für unbeschränkt steuerpflichtige 
Kapitalgesellschaften der Fall ist, können künftig auch 
beschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften oder 
unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften i.S.d. § 1 Abs. 1 
Nr. 4 und 5 KStG für Zwecke der Zinsschranke künftig nur noch 
einen Betrieb unterhalten. Die derzeitigen Voraussetzungen zur 
Anwendung der Ausschlussregelung bei Körperschaften in 
Bezug auf Gesellschafterfremdfinanzierung in § 8a Abs. 2 KStG 
werden vor dem Hintergrund der Modifikation der Stand-alone-
Klausel (§ 4h Abs. 2 Satz 1 Buchst. b EStG-E) gestrichen. 
Körperschaften müssen mit Blick auf den Eigenkapital-Escape 
weiterhin zusätzlich die Regelungen zur 
Gesellschafterfremdfinanzierung in § 8a Abs. 3 KStG beachten. 
Diese Regelungen werden zum einen an die Vorgaben der 
ATAD angepasst, indem die maßgebliche Beteiligungsgrenze 
auf „mindestens 25%“ am Kapital von bisher „mehr als 25%“ 
abgesenkt wird. Zudem erfolgt in Reaktion auf die 
Rechtsprechung des BFH (Urteil I R 57/13 vom 11. November 
2015), nach der Vergütungen für Fremdkapital der einzelnen 
qualifiziert beteiligten Gesellschafter bei der Prüfung der 10%-
Grenze für eine schädliche Gesellschafterfremdfinanzierung 
nicht zusammenzurechnen sind, eine Anpassung des Wortlauts. 
Dieser schreibt die frühere Verwaltungsauffassung gesetzlich 
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fest und sieht eine Prüfung der 10%-Grenze bezogen auf die 
zusammengefassten Vergütungen für Fremdkapital an 
qualifiziert beteiligte Gesellschafter vor. 

• § 8a KStG in der am 31.12.2023 geltenden Fassung ist weiter 
anzuwenden, soweit dieser auf § 4h EStG in der am 31.12.2023 
geltenden Fassung Bezug nimmt. 

Befristete Fortschreibung des Status Quo in der Grunderwerbsteuer (Art. 29 
und 30 Kreditzweitmarktförderungsgesetz): Einführung eines neuen § 24 GrEStG-
E; abweichend vom Wachstumschancengesetz jedoch zeitliche Ausweitung bis 
zum 31.12.2026 

Nach dem nunmehr vorgesehenen § 24 GrEStG gelten rechtsfähige 
Personengesellschaften für weitere drei Jahre (bisher nur ein Jahr, d.h. nur 2024) 
für Zwecke der Grunderwerbsteuer als Gesamthand und deren Vermögen als 
Gesamthandsvermögen. Damit soll verhindert werden, dass infolge des 
Inkrafttretens des MoPeG  zum 1.1.2024 und dem damit verbundenen Wegfall 
des Begriffs der Gesamthand Grundstücksübergänge von oder auf eine 
Personengesellschaft ab diesem Datum nicht mehr von §§ 5, 6, 7 GrEStG 
begünstigt werden können. Für in der Vergangenheit vorgenommene 
Grundstücksübertragungen wird gleichzeitig verhindert, dass das Inkrafttreten des 
MoPeG automatisch zu einem Verstoß gegen laufende Nachbehaltensfristen 
führt. 

Folgeanpassungen an die mit dem 
Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG ) eintretenden 
Rechtsänderungen in AO/FGO, KStG, GewStG, ErbStG, BewG und weiteren 
Gesetzen (Art. 21 ff. Kreditzweitmarktförderungsgesetz) 

Aufhebung der Vorschriften zur Besteuerung der sog. Dezemberhilfe gem. §§ 
123 bis 126 EStG (Art. 19 Kreditzweitmarktförderungsgesetz) 

Fortschreibung der allgemeinen Anwendungsregel in § 34 Abs. 1 KStG von 
VZ 2022 auf VZ 2024 (Art. 21 Kreditzweitmarktförderungsgesetz) 

Fundstelle 

Beschluss des Bundesrates, BR-Drs. 656/23 (B). 

https://www.bundesrat.de/drs.html?id=656-23%28B%29
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 21. Dezember 2023 

 
 
Bei börsennotierten verzinslichen Wertpapieren ohne feste 
Laufzeit, die von den Gläubigern nicht gekündigt werden können, 
liegt eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vor, wenn der 
Börsenwert zum Bilanzstichtag unter denjenigen im Zeitpunkt des 
Erwerbs der Anteile gesunken ist und der Kursverlust die 
Bagatellgrenze von 5 % der Anschaffungskosten bei Erwerb 
überschreitet. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
Die Durchschnittssatzbesteuerung des § 24 UStG findet auf den 
Verkauf von Sport-, Renn- und Turnierpferden keine Anwendung. 

 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Entgegen V 5.2 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Dienstanweisung des 
Bundeszentralamts für Steuern zum Kindergeld nach dem 
Einkommensteuergesetz 2023 (DA-KG 2023) enthält § 67 Satz 1 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) kein 
Unterschriftserfordernis. 
 
2. An die Form eines Kindergeldantrags sind keine hohen 
Anforderungen zu stellen, da das Kindergeld der Wahrung des 
Grundsatzes der Steuerfreiheit des Existenzminimums und der 
Förderung der Familie dient. 
 
Zum Urteil 
 
 
 

Urteil XI R 36/20:  
 
Teilwertansatz bei 
börsennotierten 
"hybriden" Anleihen 
ohne feste Laufzeit und 
ohne Kündigungs-
möglichkeit des 
Gläubigers 
 
 
23. August 2023 
 

Urteil XI R 37/22:  
 
Umsatzsteuer: 
Grenzen der 
Pauschalbesteuerung 
für Landwirte; 
Besteuerung bei 
Sport-, Renn- und 
Turnierpferden 
 
13. September 2023 
 

 

 
Urteil III R 38/21:  
 
Per E-Mail gestellter 
Kindergeldantrag 
formwirksam 
 
 
 
12. Oktober 2023 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310248/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310247/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310246/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage  
 

Urteil II R 19/21: Elektronische Übermittlung von Vollmachtsdaten an die 
Finanzbehörden für die Grunderwerbsteuer 
8. November 2023 
Zum Urteil 
 
 

Rechtsprechung im Blog 
 

Einkünftekorrektur bei Produktionsverlagerung auf eine 
Schwestergesellschaft im Ausland 
§ 1 Abs. 1 des Außensteuergesetzes (AStG) tritt gegenüber anderen 
Einkünftekorrekturvorschriften (hier: § 8 Abs. 3 Satz 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes (KStG)) grundsätzlich zurück und kommt nur dann 
und insoweit zur Anwendung, als die andere Norm in geringerem Umfang 
Einkünftekorrekturen anordnet (§ 1 Abs. 1 Satz 3 beziehungsweise 4 AStG). Dies 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Die Klägerin, eine GmbH, entwickelt, produziert und vertreibt Produkte auf dem 
Gebiet der Trenn- und Zerspantechnik. Alleiniger Gesellschafter und 
Geschäftsführer der Klägerin ist K. Im Jahr 2007 gründete K als 
Alleingesellschafter in der Föderation von Bosnien und Herzegowina (BIH) die C 
D.o.o. (C), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Geschäftsführer er 
wurde. 
Streitig ist, ob bei einer Routinefunktion (Lieferung des nötigen Rohmaterials und 
Rückkauf des Materials nach erfolgter Bearbeitung), die auf eine ausländische 
Schwestergesellschaft verlagert wurde, eine Betrachtung des Vorgangs für 
Zwecke des Fremdvergleichs nach § 1 AStG einzeln oder zusammengefasst 
erfolgen muss und ob ein hypothetischer Fremdvergleich nach § 1 Abs. 3 Satz 5 
AStG durchzuführen ist. 
Die Klage vor dem Finanzgericht München hatte keinen Erfolg. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz 
aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das 
Finanzgericht zurückverwiesen. 
§ 1 Abs. 1 AStG tritt gegenüber anderen Einkünftekorrekturvorschriften (hier: § 8 
Abs. 3 Satz 2 KStG) grundsätzlich zurück und kommt nur dann und insoweit zur 
Anwendung, als die andere Norm in geringerem Umfang Einkünftekorrekturen 
anordnet (§ 1 Abs. 1 Satz 3 beziehungsweise 4 AStG). 
Eine Gesamtbetrachtung einzelner Geschäftsvorfälle (hier: Materiallieferungen 
sowie rückläufige Erwerbe des bearbeiteten Materials) ist möglich, wenn eine 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310245/
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Trennung der Vorgänge dem wirtschaftlichen Gehalt des Geschehens nicht 
gerecht würde. 
Zur Berücksichtigung von Materialkosten eines Produktionsunternehmens im 
Rahmen der Kostenaufschlagsmethode, wenn der Auftraggeber die zu 
bearbeitenden Materialien zum Einstandspreis an das Produktionsunternehmen 
verkauft und nach Bearbeitung zurückkauft. 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 der Funktionsverlagerungsverordnung (FVerlV) setzt voraus, 
dass die Funktion ein organischer Teil eines Unternehmens ist, ohne dass ein 
Teilbetrieb im steuerlichen Sinn vorliegen muss. Dies setzt voraus, dass die 
Produktion für einen Kunden als eigenständige Produktion im Unternehmen und 
damit als organischer Teil des Unternehmens angesehen werden kann. 
Der Einbezug von Plankosten ist am ehesten geeignet, der bei der Ermittlung von 
Verrechnungspreisen anzuwendenden sogenannten ex-ante-Betrachtung (s.a. § 
1 Abs. 3 Satz 4 AStG) Rechnung zu tragen. 
Zur Berücksichtigung von Standortvorteilen ist zunächst der Umfang der 
Standortvorteile zu bestimmen und anhand der jeweiligen Funktionen, Risiken, 
eingesetzten Wirtschaftsgüter und realistisch verfügbaren Handlungsalternativen 
eine Aufteilung vorzunehmen. 
Hinweis 
Siehe dazu auch unseren TP-Newsflash vom 15. Dezember 2023. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 9. August 2023 (I R 54/19), veröffentlicht am 14. Dezember 2023. 
 
"Finanzielle Eingliederung" bei qualifizierten Mehrheitserfordernissen 
Sieht die Satzung der Organgesellschaft für Beschlüsse der 
Gesellschafterversammlung generell eine qualifizierte Mehrheit vor, muss der 
Organträger über eine entsprechend qualifizierte Mehrheit der Stimmrechte 
verfügen, um die Voraussetzung der finanziellen Eingliederung im Sinne des § 14 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes zu erfüllen. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Streitig war zwischen den Beteiligten das Vorliegen der Voraussetzungen für das 
Vorliegen einer finanziellen Eingliederung in den Streitjahren 2014 bis 2016. Im 
Streitfall war die (vermeintliche) Organträgerin zu 79,8% an der (vermeintlichen) 
Organgesellschaft beteiligt. Aufgrund der Satzung der (vermeintlichen) 
Organgesellschaft war für bestimmte Geschäfte eine Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung erforderlich. Beschlüsse der 
Gesellschafterversammlung waren im Regelfall mit einer Mehrheit von 91% der 
Stimmen zu fassen. 
Das Finanzamt verneinte eine finanzielle Eingliederung und damit den Bestand 
einer Organschaft. 
Die Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte keinen Erfolg (siehe 
unseren Blogbeitrag). 
 
 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/241073/tp-perspectives-newsflash-15.-dezember-2023/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/228263/voraussetzungen-der-finanziellen-eingliederung/
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Entscheidung des BFH 
Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
Die Voraussetzungen einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft lagen in 
den Streitjahren nicht vor, so dass die ursprünglich positiven 
Feststellungsbescheide aufzuheben waren. 
Zwar könnte der Wortlaut des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG ("Mehrheit der 
Stimmrechte") dafür sprechen, entsprechend der gesellschaftsrechtlichen 
Grundnormen (§ 133 Abs. 1 AktG, § 47 Abs. 1 GmbHG) in jedem Fall eine 
einfache Mehrheit der Stimmrechte ausreichen zu lassen. Nach der Begründung 
des Gesetzentwurfs hat der Gesetzgeber aber bewusst auf die Mehrheit der 
Stimmrechte und nicht auf die Mehrheit der Anteile abgestellt, da es bei dem 
Kriterium der finanziellen Eingliederung um eine kapitalmäßige Verflechtung 
zwischen Organträger und Organgesellschaft gehe, die den Organträger in die 
Lage versetze, tatsächlich das Geschehen in der Organgesellschaft zu 
bestimmen (BTDrucks V/3882, S. 2 f.). 
Vor diesem Hintergrund hat das Finanzgericht zutreffend die Rechtsprechung des 
BFH zur umsatzsteuerrechtlichen Organschaft herangezogen. Dort setzt die 
finanzielle Eingliederung grundsätzlich voraus, dass der Organträger in der Weise 
an der Organgesellschaft beteiligt sein muss, dass er seinen Willen in der 
Gesellschafterversammlung durch Mehrheitsbeschluss durchsetzen kann (BFH-
Urteile vom 22.11.2001, V R 50/00, BStBl II 2002, 167; vom 15.12.2016, V R 
14/16, BStBl II 2017, 600, m.w.N.). Auch der Senat hat in dem Urteil vom 
10.05.2017, I R 51/15 (BStBl II 2018, 30) für die körperschaftsteuerrechtliche 
Organschaft darauf abgestellt, ob der Organträger durch die Stimmrechte seinen 
auf die Organgesellschaft bezogenen Geschäftsleitungswillen durchsetzen kann. 
Demnach sind auch von den Mehrheitserfordernissen des § 133 Abs. 1 AktG und 
des § 47 Abs. 1 GmbHG abweichende Satzungsbestimmungen zu 
berücksichtigen. 
Die neuere Rechtsprechung des BFH zur umsatzsteuerrechtlichen Organschaft, 
wonach eine Willensdurchsetzung auch bei nur 50 % der Stimmrechte möglich 
sei (BFH-Urteil vom 18.01.2023, XI R 29/22 (XI R 16/18)), beruht dagegen auf 
einer Gesamtbetrachtung von finanzieller, organisatorischer und wirtschaftlicher 
Eingliederung, die nicht auf die körperschaftsteuerrechtliche Organschaft 
übertragbar ist. 
Nach diesen Maßgaben fehlte der Klägerin die für eine finanzielle Eingliederung 
erforderliche qualifizierte Stimmenmehrheit. Zwar hielt sie nach den bindenden 
Feststellungen des Finanzgerichts (§ 118 Abs. 2 FGO) 79,8 % der Anteile, so 
dass ihr die einfache Mehrheit der Stimmrechte zustand. Nach § 8 des 
Gesellschaftsvertrags war für Beschlüsse der Gesellschafterversammlung aber 
generell eine Mehrheit von 91 % aller in der Gesellschafterversammlung 
anwesenden Stimmen erforderlich. Über diese qualifizierte Mehrheit verfügte die 
Klägerin nicht. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 9. August 2023 (I R 50/20), veröffentlicht am 14. Dezember 2023. 
 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310240/


9 

E-MAIL SENDEN 

 

ZUM SEMINAR 

 
Business Meldungen 
 
Zukunftsfinanzierungsgesetz – Erhebliche Eingriffe (auch) im Gesellschaftsrecht 
  
Das Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) soll die Unternehmensfinanzierung 
über den Kapitalmarkt fördern und Aktien attraktiver machen. Am 17. November 
2023 wurde das Gesetz vom Bundestag und am 24. November 2023 vom 
Bundesrat verabschiedet; die neuen und geänderten Vorschriften treten 
überwiegend zum 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 
 
 

Terminplaner 
  
Jahrestagung Tax & Legal PS – Frankfurt 
am Main 
Webcast, 20. und 21.03.2024 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/Jahrestagung-Tax-Legal-PS
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/241137/zukunftsfinanzierungsgesetz-erhebliche-eingriffe-auch-im-gesellschaftsrecht/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

 

Redaktion  
 
Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 171 7603269 
gabriele.nimmrichter@pwc.com 
 
Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 
Tel.: +49 171 5503930 
gunnar.tetzlaff@pwc.com 
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Ihrer Einwilligung. Sie können den 
Newsletter jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung 
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